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Durchführung der maschinellen Straßenreinigung; 
Sukzessiver Abbau von zeitlich beschränkten Parkverboten 
 
 
In der Stadt Helmstedt gibt es - im Innenstadtbereich fast flächendeckend - diverse Straßen, 
in denen ausschließlich zur Gewährleistung der regelmäßigen maschinellen 
Straßenreinigung durch die Kehrmaschine zeitlich beschränkte Parkverbote angeordnet sind 
(z. B. „Do 6 – 7 h; Straßenreinigung“). Derartige Beschilderungen sind in anderen Städten 
zumindest von der großen Anzahl her unüblich. Die Anordnungen sind bis vor einigen Jahren 
in recht großzügiger Weise insbesondere aufgrund von Anwohnerbeschwerden erfolgt. In 
den letzten Jahren sind derartige Wünsche/Forderungen im Hinblick auf neuere 
Rechtsprechung zur Gebührenerhebung bei der Straßenreinigung (s. Anlage), im Interesse 
der „Lichtung des Schilderwaldes“ (aktuell im Rahmen der Änderung der StVO zum 
01.09.2009 wieder eine Forderung des Gesetzgebers) und aufgrund des damit verbundenen 
Überwachungsaufwands allerdings regelmäßig abgelehnt worden. Die Argumentation 
gegenüber „Antragstellern“ fällt der Verwaltung allerdings in einigen Bereichen zunehmend 
schwerer, da sich diese vielfach auf bestehende Beschilderungen gleicher Art in 
unmittelbarer Nähe berufen. 
 
Die Verwaltung beabsichtigt daher, in Zukunft - wie in den letzten Jahren regelmäßig 
geschehen - nicht nur neue Anträge abzulehnen, sondern vor Jahren eingerichtete 
Parkverbote zugunsten der Straßenreinigung in mehr oder weniger reinen Wohnstraßen der 
städtischen Außenbezirke, nach und nach (es soll keine flächendeckende 
Bestandsaufnahme mit anschließender „Rückanordnung“, sondern lediglich bei besonderen 
Auffälligkeiten oder Hinweisen reagiert werden) wieder zurückzunehmen. In diesen Straßen 
haben es die Bewohner im Gegensatz zur Innenstadt, wo viele Geschäftsinhaber, 
Beschäftige und Kunden parken, überwiegend selbst in der Hand, durch entsprechendes 
Parkverhalten eine ungehinderte Erreichbarkeit der Kehrmaschine zu ermöglichen. Aktuell 
gilt dies für ein kurzes Teilstück auf dem Tangermühlenweg, wo ansonsten in ganzer 
Ausdehnung keine diesbezüglichen Beschränkungen angeordnet sind. 
 
Bei massiven Verunreinigungen des gesamten Straßenkörpers, die möglicherweise im Lichte 
der Rechtsprechung tatsächlich eine Verwirkung der Gebührenerhebung bewirken könnten 
(s. Text des Urteils in der Anlage) ist in Einzel- bzw. Ausnahmefällen die Aufstellung von 
mobilen Beschilderungen möglich, um ggf. (von Autos ungestörte) Grundreinigungen 
durchführen zu können. 
 
Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten. 
 
 
gez. Eisermann 
 
(Eisermann) 
 
Anlage 




